Nord-Süd Treuhand

Checklisten


UVA – ÜBERMITTLUNG ELEKTRONISCH

ÜBER FINANZONLINE

Zugang zu Finanzonline

Zuerst benötigen Sie den Zugang zu Finanzonline. Unternehmer können sich bei jedem Finanzamt anmelden. Der Unternehmer oder der gesellschaftsrechtliche Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer etc.) müssen dabei folgende Unterlagen vorlegen:

· Antragsformular ausgefüllt (ist über die Homepage des BMF abrufbar)

· Nachweis der gesellschaftsrechtlichen Vertretungsbefugnis (Firmenbuchauszug oder Gesellschaftsvertrag etc.)

· Amtlicher Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass etc.)

Nach erfolgter Anmeldung erhält man

· Teilnehmeridentifikation (TID)

· Benutzeridentifikation (BENID)

· Persönliche Identifikationsnummer (PIN)

Die Aushändigung dieser Zugangskennungen erhält man entweder gleich beim Finanzamt oder durch Zustellung mittels RSa-Brief.

Möglichkeiten von Finanzonline

· Abfrage des eigenen Steuerkontos

· Anträge zum eigenen Steuerkonto (z.B. Rückzahlungsantrag)

· Bestätigung der Gültigkeit einer UID-Nr.

· Benutzerverwaltung (Anlage mehrerer Benutzer und Zuordnung bestimmter Funktionalitäten)

· Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) – ab April 2003 für Unternehmer mit Internetzugang verpflichtend.
· Änderung der unternehmensbezogenen Grunddaten (Adresse, Bankverbindung)

Übermittlung der UVA

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten.

Dialogverfahren

Sie können die Daten Ihrer UVA direkt am Bildschirm eingeben, überprüfen und absenden. Dies ist dann sinnvoll, wenn Ihre Buchhaltungssoftware keine XML-Datei für die UVA erstellen kann.

Dies erfolgt im Finanzonline-Menü unter Eingaben – Erklärungen (Dialogverfahren) - UVA.

Datenstromverfahren

Wenn Ihre Buchhaltungssoftware die UVA in Form einer XML-Datei erstellen kann, so wird die so erstellte Datei an das Finanzamt von Ihrer Festplatte aus verschickt.

Dies erfolgt im Finanzonline-Menü unter Eingaben – Übermittlung (Datenstromverfahren) – UVA-Produktion.
WICHTIG: Erklärungen, die nicht der vorgeschriebenen XML-Struktur entsprechen, gelten als nicht eingebracht. Da Sie die Übermittlungsberichte erst am nächsten Morgen in Ihrer DATABOX abrufen können, ist es frühestens am Folgetag möglich, diese Erklärungen erneut zu senden. Damit mögliche Fristen gewahrt werden, sollte die Übermittlung ein paar Tage vorher erfolgen.

Nachträgliche UVA-Berichtigungen können nicht elektronisch übermittelt werden. Eine berichtigte UVA ist immer auf dem Postwege nachzureichen.
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